
 
 
29. Änderung FNP 2020 Sonderbaufläche Klinik und Schienenhalt, Singen der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Singen, 
Rielasingen-Worblingen, Steißlingen und Volkertshausen   
 
 
 
 
ABWÄGUNG ÜBER DIE EINGEGANGENEN STELLUNGNAHMEN 
(fristgerecht eingegangene Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung) 
 
 
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB und die frühzeitige Beteiligung der Behörden und Träger 
öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB wurde vom 27.01.2025 bis einschließlich 28.02.2025 durchgeführt. 
 
Die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und die Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange 
gemäß § 4 Abs. 2 BauGB wurde vom 19.01.2026 bis einschließlich 20.02.2026 durchgeführt. 
 
 
Im Folgenden sind die fristgerecht eingegangen Anregungen/Stellungnahmen in der Reihenfolge der oben genannten 
Verfahrensschritte aufgeführt. Links jeweils die Original-Stellungnahmen und rechts dazu die Abwägung der Verwaltung bzw. 
das weitere Vorgehen. Aus datenschutzrechtlichen Gründen sind die Namen von Beteiligten im Sinne des § 3 Abs. 1 BauGB  
abgedeckt. 
 
 
Es sind keine Bürgeranregungen eingegangen. 
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Frühzeitige Beteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB und gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 
 

N° Einwände, Anregungen und Hinweise Abwägungsvorschlag/Stellungnahme der Verwaltung 
1 Regionalverband Schreiben vom 25.02.2025  
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N° Einwände, Anregungen und Hinweise Abwägungsvorschlag/Stellungnahme der Verwaltung 
 

 

 
 
 
Die Stellungnahme hinsichtlich der Planungsgrundlagen des 
Regionalplans 2000 und des Regionalplans 3.0, der sich derzeit im 
Verfahren befindet wird zur Kenntnis genommen. 
Ein Zielabweichungsverfahren wurde vom Regierungspräsidium 
Freiburg durchgeführt. 
 
 
 
 
Die regionale Biotopverbundkonzeption wird im Umweltbericht 
berücksichtigt. 
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2 Abwägungsvorschlag/Stellungnahme der Verwaltung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme des Amts für Flurneuordnung wird zur Kenntnis 
genommen. 
 
 
 
Amt für Abfallrecht und Gewerbeaufsicht 
Auf den nachfolgenden Planungsebenen wird eine schalltechnische 
Untersuchung erarbeitet werden, die Ergebnisse werden in die 
Festsetzungen des Bebauungsplanes Einfließen. 
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N° Einwände, Anregungen und Hinweise Abwägungsvorschlag/Stellungnahme der Verwaltung 
  

Die Stellungnahme „Straßenbau“ wird zur Kenntnis genommen  
 
Landwirtschaft 
Dem geplanten Krankenhaus mit dem Schienenhaltepunkt wird der 
Vorrang gegeben vor der Nutzung dieser Fläche weiterhin als 
Landwirtschaftliche Nutzfläche. Die Standortalternativenprüfung im 
Landkreis hat diese Fläche als geeignetste Fläche für das 
Zentralklinikum des Landkreis Konstanz ergeben mit unmittelbaren 
Anschluss an das vorhandene Erschließungssystem von Straße und 
Schiene. Weiterer Vorteil dieses Standorts am nördlichen 
Stadteingang Singens ist die unmittelbare Nähe zur besiedelten 
Fläche. 
 
Die Stellungnahmen „Wasserrecht“, „Abwassertechnik“, „Altlasten“ 
werden zur Kenntnis genommen. 
 
Grundwasserschutz 
Auf die Lage des Plangebiets in der Wasserschutzzone III und die 
Einhaltung der gültigen Rechtsverordnung wird hingewiesen. 
 
Bodenschutz 
Eine bodenkundliche Begleitung während der Bauphase wird 
empfohlen, die Anmerkung bezieht sich jedoch aufgrund des 
Darstellungsmaßstabs des Flächennutzungsplans auf die 
nachfolgenden Planungsschritte und kann dort berücksichtigt werden. 
 
Oberflächengewässer 
Aufgrund des Darstellungsmaßstabs des Flächennutzungsplans 
M1:10.000 kann der Gewässerrandstreifen nicht dargestellt werden. 
Die bestehenden Kleingärten entlang der Aach werden nicht 
verändert, sondern als solche im Flächennutzungsplan dargestellt. 
Der Hinweis auf die Lage im Hochwasserrisikogebiet ist bereits im 
Flächennutzungsplan dargelegt. 
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 Abwägungsvorschlag/Stellungnahme der Verwaltung 
 
 
Naturschutz 
Die Aussagen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Landschaftsplan 
In diesem Änderungsverfahren werden die Umweltbelange auf der 
Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung für das Plangebiet geprüft 
und in diesem Verfahren in der Begründung und dem 
dazugehörenden Umweltbericht dargestellt.  
Der Anregung, den LSP explizit zu ändern, wird nicht gefolgt, da 
inhaltliche Änderungen in der Flächennutzungsplanänderung, die sich 
aus Plandarstellung, Begründung, zugehörigen UVP-Bericht 
zusammensetzt, explizit dargestellt werden. 
 
 
 
 
Bedarfsnachweis 
Die Aussagen werden zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
 
 
Regionalplan 
Ein Zielabweichungsverfahren wurde vom Regierungspräsidium 
Freiburg durchgeführt. 
 
 
 
UVP-Pflicht 
Die Aussagen werden zur Kenntnis genommen – der UVP-Bericht 
liegt vor. 
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 Abwägungsvorschlag/Stellungnahme der Verwaltung 
 
 
 
 
 
 
Umweltverträglichkeitsbericht 
Die Anmerkungen werden zur Kenntnis genommen und wie in den 
einzelnen Auflistungspunkten dargelegt im nachfolgenden 
Bebauungsplanverfahren untersucht und konkretisiert. 
 
 
 
 
Standortalternativen 
Die Anmerkungen werden zur Kenntnis genommen, die 
Standortalternativenprüfung liegt vor. 
 
 
Schutzgebiete 
Die Anmerkungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Landschaftsschutzgebiet 
Die Anmerkungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
Natura 2000-Gebiet 
Eine Natura 2000 Vorprüfung wurde erarbeitet und liegt als Anlage 
dem weiteren Verfahren bei. 
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N° Einwände, Anregungen und Hinweise Abwägungsvorschlag/Stellungnahme der Verwaltung 
  

Naturschutzgebiet 
Die Höhere Naturschutzbehörde wird am weiteren Verfahren beteiligt. 
 
 
Artenschutz 
Die Anmerkungen werden zur Kenntnis genommen und wie dargelegt 
im nachfolgenden Bebauungsplanverfahren untersucht und 
konkretisiert 
 
 
 
 
Vermeidungs-, Minimierungs-, Kompensationsmaßnahmen 
Die Anmerkungen werden zur Kenntnis genommen und wie dargelegt 
im nachfolgenden Bebauungsplanverfahren untersucht und 
konkretisiert. 
 
 
Baumreihen 
Die Anmerkung wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Fazit Naturschutz / Biotopverbund 
In diesem Änderungsverfahren werden die Umweltbelange auf der 
Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung für das Plangebiet geprüft 
und in diesem Verfahren in der Begründung und dem 
dazugehörenden Umweltbericht dargestellt.  
Der Anregung, den LSP explizit zu ändern, wird nicht gefolgt, da 
inhaltliche Änderungen in der Flächennutzungsplanänderung, die sich 
aus Plandarstellung, Begründung, zugehörigen UVP-Bericht 
zusammensetzt, explizit dargestellt werden. 
 
Eine Natura 2000 Vorprüfung wurde erarbeitet und liegt als Anlage 
dem weiteren Verfahren bei. 
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 Abwägungsvorschlag/Stellungnahme der Verwaltung 
 
Der Biotopverbund ist nach § 22 Abs. 4 NatSchG im Rahmen der 
Flächennutzungspläne planungsrechtlich zu sichern. Dem 
Biotopverbund wird auf FNP-Ebene Rechnung betragen, in dem in 
der 29. FNP-Änderung die bestehenden an die Aach grenzenden 
Kleingärten als Grünflächen dargestellt werden. Auf Bebauungsplan-
ebene werden zwischen dem geplanten Sondergebiet Klinik und den 
Kleingärten weiterhin öffentliche Grünflächen ausgewiesen, die den 
Grüngürtel in Flussnähe weiter stärken. Auswirkungen auf den 
lokalen und regionalen Biotopverbund sind nicht ersichtlich. Da die 
Kleingärten und die gewässerbegleitenden Gehölzstrukturen entlang 
der Aach erhalten bleiben, sind insgesamt keine Beeinträchtigungen 
der im Umfeld vorhandenen Biotope oder des Biotopverbunds 
anzunehmen. Auf den regionalen Biotopverbund ist im Umweltbericht 
hingewiesen 
 
Die allgemeinverständliche Zusammenfassung ist im UVP-Bericht 
ergänzt. 
 
 
 
Die Stellungnahme des Kreisforsts wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Die Hinweise der Kreisarchäologie werden in der Begründung 
aktualisiert. 
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N° Einwände, Anregungen und Hinweise Abwägungsvorschlag/Stellungnahme der Verwaltung 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme vom Vermessungsamt wird zur Kenntnis 
genommen. 
 
 

3 terranets-BW, E-Mail vom 10.02.2025 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abwägungsvorschlag/Stellungnahme der Verwaltung 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Es finden zwischen 
der Stadt Singen und der terranets BW GmbH 
Abstimmungsgespräche über die Verlegung der Gasleitung 
außerhalb des Plangebiets statt. 
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N° Einwände, Anregungen und Hinweise Abwägungsvorschlag/Stellungnahme der Verwaltung 
4 Regierungspräsidium Freiburg E-Mail vom 07.03.2025 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ein Zielabweichungsverfahren, zu dem Gespräche stattgefunden 
haben, wurde vom Regierungspräsidium Freiburg durchgeführt. Die 
Rechtsverbindlichkeit des Regionalplans 3.0 wird voraussichtlich erst 
nach der notwendigen Wirksamkeit der Flächennutzungsplan-
änderung vorliegen. 
 
 
 
Die höhere Naturschutzbehörde wird in den weiteren 
Planungsschritten (öffentliche Auslegung gemäß § 4 (2) BauGB und 
Bebauungsplanverfahren) beteiligt.  
 
Die Anmerkungen zur Anbindung des Krankenhausstandortes an den 
ÖPNV und zur Parkierung werden zur Kenntnis genommen. 
 
Die Nachnutzung des Krankenhauses steht zum jetzigen Zeitpunkt 
noch nicht fest. Das Krankenhaus wird bis zur endgültigen 
Fertigstellung des Neubaus in seiner Funktion genutzt. Im Laufe der 
nächsten Jahre wird die Nachnutzung erst konkretisiert werden. 
Dabei sind insbesondere der Außenbereich mit dem zu erhaltenden 
Baumbestand und der Denkmalschutz des bestehenden Gebäudes 
zu berücksichtigen. 
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N° Einwände, Anregungen und Hinweise Abwägungsvorschlag/Stellungnahme der Verwaltung 
 siehe Seite 13 ff dieses Abwägungsdokuments 
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N° Einwände, Anregungen und Hinweise Abwägungsvorschlag/Stellungnahme der Verwaltung 
4a  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Anmerkungen zu geologischen und bodenkundlichen Grundlagen 
werden zur Kenntnis genommen. 
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 Abwägungsvorschlag/Stellungnahme der Verwaltung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Anmerkungen zur angewandten Geologie (Ingenieurgeologie, 
Geothermie und Rohstoffgeologie) werden zur Kenntnis genommen. 
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 Abwägungsvorschlag/Stellungnahme der Verwaltung 
 
 
 
Hydrogeologie 
 
 
Die Anmerkungen werden zur Kenntnis genommen. 
Auf die Lage des Plangebiets in der Wasserschutzzone III ist in der 
Begründung hingewiesen. 
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N° Einwände, Anregungen und Hinweise Abwägungsvorschlag/Stellungnahme der Verwaltung 
  

 
 
 
Die Hinweise zur Landesbergdirektion und zu allgemeinen Hinweisen  
werden zur Kenntnis genommen. 
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Beteiligung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RP Stuttgart, Referat 64.2 Luftverkehr, E-Mail vom 20.01.2026 
 

 
 

Abwägungsvorschlag/Stellungnahme der Verwaltung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Eine Beteiligung in den nachfolgenden Planungs- und 
Genehmigungsverfahren wird erfolgen. 
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6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abwägungsvorschlag/Stellungnahme der Verwaltung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die detaillierten Hinweise zur Bauphase werden auf der 
Flächennutzungsplanebene, die die vorbereitende Bauleitplanung 
darstellt, zur Kenntnis genommen. 
In der Begründung zur FNP-Änderung werden Hinweise bereits 
aufgenommen. 
 
In den nachfolgenden Planverfahren bzw. Genehmigungsverfahren 
wird eine Beteiligung als Träger öffentlicher Belange erneut erfolgen. 
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 Abwägungsvorschlag/Stellungnahme der Verwaltung 
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 Abwägungsvorschlag/Stellungnahme der Verwaltung 
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 Abwägungsvorschlag/Stellungnahme der Verwaltung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die detaillierten Hinweise zur Bauphase werden auf der 
Flächennutzungsplanebene, die die vorbereitende Bauleitplanung 
darstellt, zur Kenntnis genommen. 
In der Begründung zur FNP-Änderung werden Hinweise bereits 
aufgenommen. 
 
In den nachfolgenden Planverfahren bzw. Genehmigungsverfahren 
wird eine Beteiligung als Träger öffentlicher Belange erneut erfolgen. 
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Abwägungsvorschlag/Stellungnahme der Verwaltung 
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7 Stellungnahme terranets bw GmbH, Schreiben vom 02.02.2026

 

Abwägungsvorschlag/Stellungnahme der Verwaltung 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die Stadt Singen 
ist mit der terranets bw GmbH zur Verlegung der Gasleitung 
außerhalb des Plangebiets in Kontakt. 
 
Eine Beteiligung an den nachfolgenden Planverfahren wird erfolgen. 
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 Abwägungsvorschlag/Stellungnahme der Verwaltung 
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8 Stellungnahme des LRA Konstanz 
 

 

Abwägungsvorschlag/Stellungnahme der Verwaltung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahmen des Amts für Abfallrecht und Gewerbeaufsicht, 
der Unteren Wasserbehörde (Altlasten) werden zur Kenntnis 
genommen. 
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 Abwägungsvorschlag/Stellungnahme der Verwaltung 
 
 
Ein Hinweis zur Wasserschutzzone III ist in der Begründung bereits 
aufgenommen. 
 
 
 
 
Eine detaillierte Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung – auch für das 
Schutzgut Boden - wird auf der Ebene der Bebauungsplanung 
durchgeführt und dementsprechend festgesetzt. In diesem 
Planverfahren wird gegebenenfalls ein Gewässerrandstreifen 
dementsprechend festgesetzt. 
 
 
 
Ein Hinweis zur Hochwasserrisikoflächen ist in der Begründung 
bereits aufgenommen. 
 
 
 
 
 
Untere Naturschutzbehörde 
 
 
 
 
 
Der Hinweis zur UVP-Pflicht wird zur Kenntnis genommen, ebenso 
der Hinweis zu den Schutzgebieten. 
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 Abwägungsvorschlag/Stellungnahme der Verwaltung 
 
 
 
 
 
Der Hinweis zu den Natura-2000 Gebieten wird zur Kenntnis 
genommen.  
 
Im nachfolgenden Bebauungsplanverfahren wird der Eingriff für die 
geplante Brücke über die Aach und die Zuwegung geprüft und 
dementsprechend im Bebauungsplan festgesetzt. 
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 Abwägungsvorschlag/Stellungnahme der Verwaltung 
 
 
Die Betroffenheit der Biotopflächen im Bereich der geplanten Brücke 
wird im nachfolgenden Bebauungsplanverfahren geprüft und mit den 
zuständigen Behörden abgestimmt. Ausgleichsmaßnahmen werden 
dementsprechend im Bebauungsplan festgesetzt. 
 
 
 
 
Die Hinweise zu Naturschutzgebiet und Landschaftsschutzgebiet 
werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
Der Hinweis zum Biotopverbund wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
Der Hinweis zum Landschaftsplan wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
Der Hinweis zu den Baumreihen wird zur Kenntnis genommen. Im 
nachfolgenden Bebauungsplanverfahren wird der Ausgleich der in 
Anspruch genommenen Baumreihe festgesetzt. 
 
Der Hinweis zum Artenschutz wird zur Kenntnis genommen. 
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 Abwägungsvorschlag/Stellungnahme der Verwaltung 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise zu Vermeidungs-, Minimierungs- und 
Kompensationsmaßnahmen werden zur Kenntnis genommen. Diese 
werden im nachfolgenden Bebauungsplanverfahren 
dementsprechend festgesetzt. 
 
 
 
 
 
Das Fazit der Unteren Naturschutzbehörde wird zur Kenntnis 
genommen. 
 
 
 
 
Die Hinweise des Landwirtschaftsamts werden zur Kenntnis 
genommen. Auf diesen Flächen wird der Entwicklung eines 
Kreiskrankenhauses der Vorrang gegenüber einer weiteren Nutzung 
als Nutzflächen für die Landwirtschaft gegeben. 
 
 
 
 
Die Hinweise des Straßenbauamts und des Kreisforstamts werden 
zur Kenntnis genommen. 
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 Abwägungsvorschlag/Stellungnahme der Verwaltung 
 
 
 
Die Hinweise der Kreisarchäologie und des Amts für Flurneuordnung 
und Landentwicklung werden zur Kenntnis genommen. Die 
Ergebnisse der archäologischen Sondierungen werden in der 
Begründung und im UVP-Bericht aktualisiert. 
 
Die weitere Vorgehensweise erfolgt in direkter Abstimmung mit dem 
Kreisarchäologen. 
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 Abwägungsvorschlag/Stellungnahme der Verwaltung 
 
 
Die Hinweise des Vermessungsamts werden zur Kenntnis 
genommen. 

9 Regierungspräsidium Freiburg, E-Mail vom 06.03.2026 
 
 

Abwägungsvorschlag/Stellungnahme der Verwaltung 
 
 
 
Die Hinweise zum Raumordnungsverfahren werden zur Kenntnis 
genommen. 
 
 
 
Auf die Abwägungsvorschläge zur SN vom 07.03.2025 wird auf die 
Seiten 11 bis 17 dieses Abwägungsdokuments verwiesen. 
 
Eine Beteilung des Referats 47.2 im nachfolgenden 
Bebauungsplanverfahren wird erfolgen 
 
Die Stellungnahme der Referate 54.1 – 54.4 werden zur Kenntnis 
genommen. 
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9a Stellungnahme Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau 

 
 
 

Abwägungsvorschlag/Stellungnahme der Verwaltung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auf die Abwägungsvorschläge zur SN vom 07.02.2025 (Anlage der 
Gesamtstellungnahme RP Freiburg) wird auf die Seiten 13 bis 17 
dieses Abwägungsdokuments verwiesen. 
 
 
 
  
 
 
Die allgemeinen Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
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 Abwägungsvorschlag/Stellungnahme der Verwaltung 
 

  
 
 
 
 
 
 
Folgende Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie Nachbargemeinden äußerten in ihren Antwortschreiben im Rahmen der Beteiligung gemäß § 
4 Abs. 1 BauGB keine Anregungen: 
 IHK Hochrhein-Bodensee, Schreiben vom 24.02.2025 
 Gemeinde Gottmadingen, E-Mail vom 14.02.2025 
 Telekom Technik GmbH, E-Mail vom 07.02.2025 
 RP Referat 46.2 Luftverkehr  Luftsicherheit Schreiben vom 04.02.2025 
 Eisenbahnbundesamt, Schreiben vom 29.01.2025 
 Polizeipräsidium Konstanz, Schreiben vom 27.01.2025 
 Gemeinde Hilzingen, E-Mail vom 29.01.2025 
 Netze BW, E-Mail vom 03.02.2025 
 Moos, Verwaltungsgemeinschaft Höri E-Mail vom 27.01.2025 
 Stadt Engen, E-Mail vom 04.03.2025 
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Folgende Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie Nachbargemeinden äußerten in ihren Antwortschreiben im Rahmen der Beteiligung gemäß § 
4 Abs. 2 BauGB keine Anregungen: 
 IHK Hochrhein-Bodensee, Schreiben vom 06.02.2026 
 Gemeinde Gottmadingen, E-Mail vom 25.02.2025 
 Polizeipräsidium Konstanz, Schreiben vom 19.01.2026 
 Eisenbahnbundesamt Karlsruhe, Schreiben vom 22.01.2026 
 Netze BW, E-Mail vom 26.01.2026 
 Thüga-Netze, E-Mail vom 19.02.2026 
 Amprion GmbH, Dortmund E-Mail vom 28.01.2026 
 Naturenergienetze Rheinfelden, E-Mail vom 16.02.2026 
 Gemeinde Mühlhausen-Ehingen, E-Mail vom 29.01.2026 
 
 
Es wird davon ausgegangen, dass von den Behörden und Trägern öffentlicher Belange, die keine Stellungnahme abgegeben haben, die von diesen Behörden 
wahrzunehmenden öffentlichen Belange nicht berührt werden. Der Stadt Singen sind in diesem Zusammenhang auch keine Sachverhalte bekannt, die für die 
Rechtmäßigkeit des Bauleitplans von Bedeutung sein könnten.  
 
 
Stadt Singen / 09.03.2026 


